Rechtssicherheit und Neutralität beim BVerfG 

Wie das BVerfG die Kirchen beschenkt(e)
Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Beschluss von 2010 das besondere Kirchgeld bei Eigenverdienst mit Hinweis auf seine ursprüngliche Rechtsprechung für verfassungsrechtlich unbedenklich erklärt und damit eine kirchliche Haushaltsbesteuerung bestätigt. Tatsächlich besagt diese frühere Rechtsprechung des BVerfG zu Heranziehung und Bemessung dieser Kirchensteuer wegen der geltenden Individualbesteuerung aber das Gegenteil: Besonderes Kirchgeld nur wenn einkommenslos. 

Ein Beschluss von 2020 deutet darauf hin, dass das BVerfG seine 2010er-Rechtsprechung per „Falschzitat“ zum Vorteil der Kirche fortsetzen könnte. Damit könnte z.B. das Einkommen einer Muslima in glaubensverschiedener Ehe kirchlich besteuert werden. Es entstehen Fragen nach Rechtssicherheit und Neutralität beim BVerfG.
Der vorliegende Beitrag beschreibt die rechtliche Entwicklung dieser Form der Kirchensteuer, analysiert den Beschluss des BVerfG von 2010 und skizziert die zugehörige Rechtslage. Abschließend wird erörtert, wie das BVerfG in diesem hausgemachten Dilemma künftig seine Prioritäten setzen könnte. Was geht vor: Das „Original“ oder die „Fälschung“? Die Kirchensteuer oder die Verfassung?
Das Grundgesetz von 1949 ist ein hohes Gut. Die Rechte der Bürger stehen vor den Rechten des Staates und der Kirchen.
1 Prolog: Die Individualbesteuerung
Es gilt die Individualbesteuerung, auch für die Kirchensteuer. 
1957 hatte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zu entscheiden, ob die damalige Haushaltsbesteuerung des Einkommens der Verfassung gemäß sei. Das BVerfG stellte fest, dass diese Besteuerungsform ein Fremdkörper im System der Individualbesteuerung ist und zu einer Mehrbelastung der Ehe führt
. Seither gilt die in Deutschland auch bei der Einkommensteuer die Individualbesteuerung. Die damalige Regierung Adenauer tat sich schwer damit und erlaubte dennoch die Zusammenveranlagung der Eheleute, nun aber verbunden mit dem sog. Splittingvorteil
. 

1965 erreichte das Thema Individualbesteuerung die kirchliche Besteuerung. In Hamburg galt damals der sog. Halbteilungsgrundsatz, und zwar auch bei glaubensverschiedener Ehe. Das bedeutete, dass die Kirchensteuer für den kirchenangehörigen Ehegatten prozentual aus der Hälfte der gemeinsamen Einkommensteuer beider Ehegatten ermittelt wurde. Weil mehr Frauen in der Kirche sind als Männer und damals die sog. Hausfrauenehe üblich war, erzielte die Kirche somit Einnahmen aus dem Einkommen des nicht der Kirche angehörenden Ehemannes. 
Das BVerfG befand in einer Reihe von Entscheidungen, dass auch für die Kirchensteuer die Individualbesteuerung gilt
: Die Kirche darf nur ihre Mitglieder besteuern, nicht aber die Ehe.
. Bei der kirchlichen Besteuerung darf dem kirchenangehörigen Ehegatten nicht das Einkommen seines konfessionslosen Ehegatten zugerechnet werden, denn damit würde ja das Einkommen eines Steuerpflichtigen mit dem eines Nicht-Steuerpflichtigen zusammengerechnet - „systemwidrig“
. Der Halbteilungsgrundsatz für die Kirchensteuer wurde verboten. 
2 Das erste Geschenk 
Zum Ausgleich für den Wegfall des Halbteilungsgrundsatzes hat das BVerfG 1965 den Kirchen eine Besteuerung des sog. „Lebensführungsaufwandes“ ermöglicht, wegen der Individualbesteuerung aber nur für das einkommenslose Kirchenmitglied. 

Ab Ende der 90er Jahre haben Kirchen, Länder und BFH dies entgegen BVerfG wieder zu einer kirchlichen Haushaltsbesteuerung ausgeweitet, indem sie das besondere Kirchgeld auch bei Eigenverdienst des Kirchenmitglieds für rechtmäßig erklärt haben. 
2.1 Die Besteuerung des Lebensführungsaufwandes

Für die Kirchen bedeutete das Verbot des Halbteilungsgrundsatzes Einnahmeverluste, weil sie ja nicht mehr auf die Einkommen der konfessionslosen Ehegatten ihrer Mitglieder zugreifen konnten. 

Da machte das BVerfG den Kirchen in einem „freundlichen, aber unnötigen Obiter dictum“
 ein Geschenk: Es könnte ja als unbillig erscheinen, wenn ein wohlsituierter kirchenangehöriger Ehegatte, der vom hohen Einkommen seines konfessionslosen Ehepartners profitiere, „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei bliebe“. Wenn man dieser denkbaren Unbilligkeit Rechnung tragen wolle, könne man ja vielleicht den „Lebensführungsaufwand“ des Kirchenmitglieds besteuern. Die Kirchensteuer dürfe dabei aber nicht jeder Veränderung des Einkommens des anderen, konfessionslosen, Ehegatten unbeschränkt folgen
.
Das BVerfG hat also in seinem Urteil 1 BvR 606/60 mit dem Konstrukt einer vermuteten Unbilligkeit den Kirchen verfassungsrechtlich dazu ermächtigt
, auf das Einkommen von Nicht-Kirchenangehörigen zuzugreifen
, allerdings explizit begrenzt auf den Fall des einkommenslosen kirchenangehörigen Ehegatten. Denn wenn dieser ein eigenes Einkommen hat, „muß“ die Kirche ja genau nur dieses besteuern und darf dem nicht das Einkommen des konfessionslosen Ehepartners zurechnen
.  So steht das wie gesagt in diesem Urteil des BVerfG
. 
Danach ist die Einkommenskonstellation konstitutiv für die Art der kirchlichen Besteuerung bei glaubensverschiedener Ehe. Nach dem Urteil des BVerfG 1 BvR 606/60
 bestehen zwei komplementäre Optionen für die kirchliche Besteuerung bei glaubensverschiedener Ehe: 

· Bei einem Eigenverdienst des kirchenangehörigen Ehegatten „muß“ die Kirche genau dieses Einkommen besteuern, was Kircheneinkommensteuer (KiESt) bedeutet
. Das Einkommen des konfessionslosen Ehepartners darf ihm nicht zugerechnet werden. Dies sind Muss-Bestimmungen aus den tragenden Gründen dieses Urteils. 

· Beim einkommenslosen kirchenangehörigen Ehegatten kann die Kirche dessen Lebensführungsaufwand besteuern, mit loser Anknüpfung an das „Einkommen des anderen Ehegatten“
. Diese Kann-Bestimmung aus dem Obiter dictum dieses Urteils ist die verfassungsrechtliche Grundlage für das „besondere Kirchgeld“ nach Landesrecht. 
2.2 Die Umsetzung
Das Problem war nur, dass keiner wusste, was dieser Lebensführungsaufwand war, weil er weder definiert noch praktisch fassbar ist
.

Die Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck entwickelte um 1968 eine Kirchgeldtabelle mit dem gemeinsam zu versteuernden Einkommen der Ehegatten als Hilfs- oder Ersatzmaßstab für den schwer fassbaren Lebensführungsaufwand. Diese Kirchgeldtabelle entsprach mit einer Ober- und einer Untergrenze sowie einem Staffeltarif den Anforderungen des BVerfG an die Besteuerung des Lebensführungsaufwandes von 1965. 

Natürlich wurde geklagt. Das Verfahren gegen ein besonderes Kirchgeld beim einkommenslosen Kirchenmitglied wanderte bis zum BVerwG, das 1977 entschied: Diese Kirchgeldtabelle mit der Bemessung am gemeinsam zu versteuernden Einkommen der Ehegatten sei zwar keine ideale, aber eine praktikable Lösung. Sie dürfe wegen des Urteils des BVerfG 1 BvR 606/60 aber nur beim „einkommenlosen“ Kirchenmitglied angewandt werden
. 
2.3 Die Ausweitung

Das besondere Kirchgeld führte sodann eher ein Schattendasein, bis Ende der 90er-Jahre den Kirchen durch staatliche Steuerreformen wieder Einnahmen aus der Kircheneinkommensteuer wegbrachen. In einer ganzen Reihe von Bundesländern initiierten die Kirchen erfolgreich, dass die Landtage in die Kirchensteuergesetze (KiStG) Bestimmungen zum besonderen Kirchgeld einfügten. Dies ist zumindest in einigen Landtagsprotokollen nachvollziehbar. Inzwischen dürfte das besondere Kirchgeld mehr als eine Mio. Ehen betreffen
.
Dabei haben sich Landtage über die Rechtslage täuschen lassen. In einigen Gesetzgebungsunterlagen taucht gleichlautend die Formulierung auf: Das besondere Kirchgeld sei „verfassungsrechtlich abgesichert“, das BVerfG habe den „Lebensführungsaufwand ausdrücklich als geeignetes Besteuerungsmerkmal anerkannt“
. Hier fehlt die Bedingung „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“ aus dem Original in BVerfG 1 BvR 606/60, Ziff. C II 2. Dieses Falschzitat impliziert Verstöße gegen die o.a. tragenden Gründe dieses Urteils und somit eine Missachtung von § 31 BVerfGG
 durch den Landesgesetzgeber
. 
Damit ist zumindest für einige Länder nachvollziehbar, dass diese Gesetzgebung auf einem Falschzitat durch Weglassen einer verfassungsrechtlichen Vorgabe
 des BVerfG beruht. Der verfassungsrechtliche Ermächtigungsrahmen aus 1 BvR 606/60 wurde überschritten. Da die diesbzgl. Bestimmungen in den KiStG bundesweit gleich sind, ist anzunehmen, dass dies organisiert geschah. 
Diese Ausweitung wirkt sich nach Landesrecht aufgrund der sog. Vergleichsberechnung monetär dann aus, wenn das besondere Kirchgeld auf das zusammengerechnete Einkommen beider Ehegatten höher ist als die KiESt auf nur den Eigenverdienst des Kirchenmitglieds. Dies dürfte mehr eine halbe Mio. Ehen betreffen, die Mehreinnahmen für die Kirchen dürften bei mehr als 100 Mio. € p.a. liegen
. 

Damit liegt wieder eine Haushaltsbesteuerung vor, weil sowohl das Einkommen des kirchensteuerpflichtigen als auch das des nicht-kirchensteuerpflichtigen Ehegatten für die Bemessung der Kirchensteuer herangezogen werden. Der kirchenübliche Hinweis auf den Lebensführungsaufwand ändert daran nichts, denn dieser darf verfassungsrechtlich nur im Falle „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“ kirchlich besteuert werden, auch die Bemessung der Steuer ist darauf begrenzt. 

2.4 Der BFH hilft

Natürlich wurde auch hier geklagt. Wichtig ist das Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) I R 76/04
 von Ende 2005. Darin hat der BFH das besondere Kirchgeld in NRW für den Fall einer Alleinverdienerehe gebilligt
. Es sei „insoweit“ in Bezug auf Art. 2 Abs. 1 GG unbedenklich, als es sich gemäß „BVerfGE 19, 268, 282“ von 1965 auf den Fall „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“ beziehe
. 
Zwei Monate später hat der BFH in seinen Urteilen I R 44/05 etc.
 dann festgestellt, dass das besondere Kirchgeld auch bei einem Eigenverdienst des Kirchenmitglieds dem Art. 2 Abs. 1 GG entspreche. „Für die Einzelheiten“ hat der BFH jeweils auf sein vorangegangenes Urteil I R 76/04
 verwiesen - in dem dazu aber wie gesagt „insoweit“ genau das Gegenteil steht. Ein glattes Falschzitat. Darauf beruht die gesamte Rechtsprechung des BFH zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst
, die das BVerfG in 2 BvR 591/06 dann als „verfassungsgemäße Konkretisierung“ anführt. Damit werden tragende Gründe aus BVerfG 1 BvR 606/60 missachtet. Die Entscheidungen I R 44/05 ff. dürfen nicht weiter herangezogen werden
, sonst liegt ein Verstoß gegen Art. 20 Abs. 3 GG vor
. Des Weiteren wurden die Vergleichsberechnung und die AO übersehen.
Zudem erklärte der BFH die Bemessung am gemeinsamen Einkommen auch bei Eigenverdienst für verfassungsgemäß, mit dem gleichen Hinweis auf sein Urteil I R 76/04. Dort
 wird aber auf das genannte Urteil des BVerwG verwiesen, in dem wie gesagt das Gegenteil steht. 

3 Das zweite Geschenk

Das BVerfG hatte 2010 keine Bedenken gegen diese Ausweitung des besonderen Kirchgeldes auf Kirchenmitglieder mit Eigenverdienst entgegen seiner Rechtsprechung von 1965.
Die Begründung dazu besteht im Kern aus einer wahrheitswidrigen Tatsachenbehauptung zu der verfassungsrechtlichen Ermächtigung in seiner grundlegenden Rechtsprechung von 1965
. 
3.1 Die Verfassungsbeschwerden

Gegen das Urteil des BFH I R 44/05 wurde Verfassungsbeschwerde eingelegt. Insgesamt wandten sich sechs Verfassungsbeschwerden gegen die „Heranziehung“ zur KiESt bzw. zum besonderen Kirchgeld bei glaubensverschiedener Ehe. Das BVerfG hat diese mit Beschluss vom 28.10.2010 - 2 BvR 591/06 etc.
 nicht zur Entscheidung angenommen und damit das besondere Kirchgeld bei Eigenverdienst entgegen seiner Rechtsprechung von 1965 gebilligt - das zweite Geschenk an die Kirchen.
Das BVerfG hat die Klägervorbringen in 2 BvR 591/06 etc. nicht näher spezifiziert. Inbesondere hat es die Frage der Einkommenskonstellation beim besonderen Kirchgeld nicht benannt. Den Vorverfahren
 nach ist aber anzunehmen, dass die Kläger dazu vorgetragen haben.

Das BVerfG hat die sechs Verfahren zur KiESt und zum besonderen Kirchgeld zusammengefasst und auf seine dazu bereits erfolgte verfassungsrechtliche Klärung hingewiesen. Danach gibt es eine gemeinsame verfassungsrechtliche Grundlage für die kirchliche Besteuerung bei glaubensverschiedener Ehe, sei es per KiESt oder per besonderem Kirchgeld. Der Beschluss 2 BvR 591/06 nennt dazu „insb.“ das Urteil des BVerfG 1 BvR 606/60, das demnach in seiner Gesamtheit und nicht nur mit seinem Obiter dictum für all diese Fragen verfassungsrechtlich maßgebend ist, und dies auch bei Zusammenveranlagung. 
3.2 Vorschriften übersehen

Das BVerfG muss bei diesem Beschluss mehr als ein Auge zugedrückt haben, weil es seine eigene Rechtsprechung sowie einschlägige Vorschriften übersehen hat. 
Das BVerfG hat in 2 BvR 591/06 nur festgestellt, dass der Lebensführungsaufwand den Gegenstand der Besteuerung bilden kann. Es hat somit nur eine der Ermächtigungsnormen für die Kirchen, aber keine der Eingriffsnormen gegenüber dem Bürger wie z.B. die Vergleichsberechnung oder § 38 AO betrachtet - Thema Heranziehung verfehlt. 

Die KiStG besagen bundesweit aber auch, dass bei glaubensverschiedener Ehe KiESt erhoben werden kann und wie sie zu berechnen ist
. Ob das Kirchenmitglied im Einzelfall zur KiESt oder zum besonderen Kirchgeld herangezogen wird, entscheidet die Finanzverwaltung mit der sog. Vergleichsberechnung, die meist in den staatlich genehmigten Kirchensteuerbeschlüssen steht
. 

Das bedeutet: Wenn das Einkommen des konfessionslosen Ehegatten mehr als etwa das 1,5-fache vom Einkommen des Kirchenmitglieds beträgt, ist das besondere Kirchgeld auf das gemeinsame Einkommen der Ehegatten tarifbedingt höher als die KiESt auf das Einkommen des Kirchenmitglieds. Der Mehrbetrag kann je nach Einkommenskonstellation bis über 3.000 € p.a. betragen
. Die Steuer mit dem höheren Betrag
 wird festgesetzt, allein weil sie höher
 ist. Rechtlich eine äußerst dubiose Angelegenheit, alle Gerichte haben es vermieden, sich mit dem Thema zu befassen
. 
Das BVerfG hat auch übersehen, dass nach den KiStG die Abgabenordnung (AO) anzuwenden ist
. Diese verbietet es, einen aus dem gesetzlichen Tatbestand entstandenen Steueranspruch einfach entfallen zu lassen, wie es das BVerfG mit dem Übersehen der KiESt getan hat
. Auch die tragenden Gründe aus seiner früheren Rechtsprechung zur kirchlichen Individualbesteuerung (s.o.) hat das BVerfG hier übersehen. Damit erlaubt das BVerfG anderen Verfassungsorganen, Gerichten und Behörden entgegen § 31 BVerfGG diese tragenden Gründe nicht zu beachten. Es erscheint fraglich, dass dies rechtswirksam ist.
Das BVerfG hat zudem die genannten Falschzitate beim BFH nicht bemerkt.
Nach den Maßstäben
 des BVerfG ist der Beschluss 2 BvR 591/06 wegen des Übersehens einschlägiger Vorschriften willkürlich. Der Beschluss betrifft nicht Streitfälle, in denen Kirchenmitglieder aufgrund der Vergleichsberechnung zum besonderen Kirchgeld herangezogen wurden, denn dazu hat das BVerfG nichts gesagt. Untere Gerichte berufen sich dennoch darauf. 
3.3 Wahrheitswidrige Begründung

Vor allem aber beruht der Beschluss 2 BvR 591/06 auf einer wahrheitswidrigen Darstellung der verfassungsrechtlichen Grundlage des besonderen Kirchgeldes als Besteuerung des Lebensführungsaufwandes, dem Obiter dictum im Urteil des BVerfG 1 BvR 606/60 von 1965.
Das BVerfG hat im Beschluss 2 BvR 591/06 etc. weder eine neue verfassungsrechtliche Entscheidung getroffen noch seine frühere Rechtsprechung aufgehoben, insbesondere nicht die Individualbesteuerung. Das BVerfG hat im Beschluss 2 BvR 591/06 etc. auch keine verfassungsrechtliche Frage entschieden, sondern nur die sechs Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen, weil ihnen keine grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung nach § 93a BVerfGG zukomme. Letzteres wird mit zwei Aussagen begründet:
1) „Die für die Entscheidung im Wesentlichen maßgeblichen verfassungsrechtlichen Fragen sind bereits durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geklärt, (vgl. insb. BVerfGE 19, 268; fernerhin ...)“. 
Diese Feststellung einer „bereits“ bestehenden verfassungsrechtlichen Klärung wird sodann für das besondere Kirchgeld mit einem Zitat aus diesem Urteil „BVerfGE 19, 268“ von 1965 spezifiziert: 
2) „Insbesondere hat das Bundesverfassungsgericht hervorgehoben, dass ... der Lebensführungsaufwand des kirchenangehörigen Ehegatten den Gegenstand der Besteuerung bilden kann (vgl. BVerfGE 19, 268 [282])“. 
Das BVerfG erklärt damit explizit und uneingeschränkt, es habe „bereits“ 1965 durch das Obiter dictum in BVerfGE 19, 268 [282] verfassungsrechtlich geklärt, dass die kirchliche Besteuerung des Lebensführungsaufwandes des Kirchenmitglieds ohne Ansehen der Einkommenskonstellation, also auch bei Eigenverdienst des Kirchenmitglieds, zulässig ist. 
Nach Kontext, Quellenangabe, Formulierung und Begrifflichkeit liegt hier keine eigenständige Formulierung eines neuen Rechtssatzes vor, sondern ein Zitat früherer Rechtssätze. Das BVerfG sagt nirgendwo in 2 BvR 591/06, dass es seine angeführte Rechtsprechung von 1965 widerrufen, geändert oder fortentwickelt habe. Das BVerfG blickt hier nur auf seine „bereits“ erfolge Klärung zurück. Nach Wortwahl, Grammatik, Zeitenfolge, inhaltlichen Bezügen und Quellenangaben referiert das BVerfG in 2 BvR 591/06 nur die „bereits“ erfolgte verfassungsrechtliche Klärung: „Sind bereits geklärt“, „insb.“ in „BVerfGE 19, 268“, Liste von Urteilen i.w. von 1965, sodann Fokussierung auf die Besteuerung des Lebensführungsaufwandes mit „hat hervorgehoben“, seitengenaue Angabe der zugehörigen Quelle mit „BVerfGE 19, 268 [282]“ innerhalb des Urteils BVerfGE 19, 268 vom 14.12.1965. 
Dieser Bericht zu der „bereits“ 1965 erfolgten verfassungsrechtlichen Klärung ist dem Wahrheitsbeweis zugänglich, denn man kann durch Textvergleich feststellen, ob der Bericht von 2010 dem angegebenen Original von 1965 entspricht oder nicht. Damit liegt gem. BGH keine Rechtsansicht, sondern eine Tatsachenbehauptung
 vor. Zudem liegt keinerlei Begründung für eine evtl. neue Rechtsansicht vor; eine solche wäre somit ohnehin willkürlich.
Die Tatsachenbehauptung des BVerfG im Beschluss 2 BvR 591/06 zu seiner Rechtsprechung zur Besteuerung des Lebensführungsaufwandes in „BVerfGE 19, 268 [282]“ ist wahrheitswidrig. Es fehlt die dortige damalige originale Bedingung „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“, an die das BVerfG 1965 an der angegebenen Stelle, nämlich dem Obiter dictum in „BVerfGE 19, 268 [282]“, die Option einer Besteuerung des Lebensführungsaufwandes mit „wenn - dann“ geknüpft hatte. Das Zitat stimmt in seinem Tatsachenkern nicht mit dem zugehörigen Original überein. Dies ist bereits gerichtlich festgehalten
. 

Das Obiter dictum
 in „BVerfGE 19, 268 [282]“ beinhaltet eine Rechtsnorm mit Tatbestand (Einkommenskonstellation) und optionaler Rechtsfolge (Besteuerung des Lebensführungsaufwandes), deren Tatbestand durch die o.a. Weglassung ausgeweitet wird. Dies ist für die Streitfrage „besonderes Kirchgeld bei Eigenverdienst?“ entscheidungserheblich. 

Nach den Maßstäben des BGH hat das BVerfG sich hier nicht korrekt zitiert. Das Zitat entspricht nicht dem „was der Zitierte gemessen an seiner Wortwahl, dem Kontext seiner Gedankenführung und dem darin erkennbar gemachten Anliegen zum Ausdruck gebracht hat“
: Denn in dem Zitat wird durch die genannte Weglassung die Besteuerung des Lebensführungsaufwandes auch bei Eigenverdienst erlaubt, entgegen dem originalen Obiter dictum, entgegen dem Grundsatz der Individualbesteuerung und entgegen den tragenden Gründen
 des Urteils des BVerfG 1 BvR 606/60 zur kirchlichen Besteuerung bei glaubensverschiedener Ehe (Details s.o.). Die Tonlage verdeutlicht, dass dies kein Schreibfehler ist. 

Es liegt ein Falschzitat durch Weglassen
 vor, das die Wortlautgrenze
 überschreitet, weil es den Willen des Normgebers verändert, indem es den Tatbestand für die Besteuerung ausweitet. Dies lässt sich an den tragenden Gründen des Urteils 1 BvR 606/60 nachprüfen, die bzgl. der Einkommenskonstellation wie gesagt komplementär zum Obiter dictum sind. Diese besagen wie mehrfach erwähnt gegenteilig, dass die Kirche ein eigenes Einkommen des Kirchenmitglieds besteuern „muß“ und diesem nicht das Einkommen seines konfessionslosen Ehepartners zurechnen darf.
Ein Falschzitat hat nicht die Beweiskraft des Originals i.S. des § 415 ZPO
. 
Angesichts dieses klaren Falschzitats fällt fast schon nicht mehr auf, dass das BVerfG sich zur Frage der Bemessung des besonderen Kirchgeldes nur auf das Urteil des BFH  I R 76/04 beruft - ein glatter Fehlnachweis. Denn dieses Urteil zur Alleinverdienerehe beruft sich zur Frage der Bemessung auf das genannte Urteil des BVerwG VII C 48.73, und dort steht wie erwähnt, dass die Kirchgeldtabelle gemäß BVerfG nur beim einkommenslosen Kirchenmitglied anzuwenden ist. 
Auch die Tonlage und damit der Stellenwert der o.a. Tatsachenbehauptung ist kontrafaktisch erfunden. Das BVerfG hat in „BVerfGE 19, 268 [282]“ nicht „hervorgehoben“
, sondern nur in Wenn-Dann-Konstruktionen „nebenbei“ im Konjunktiv gesagt, dass bei einer bestimmten Einkommenskonstellaton eine Unbilligkeit vermutet werden könne, der man evtl. Rechnung tragen könne, und dann könnte eine bestimmte Besteuerung möglich sein, sofern bestimmte Bedingungen beachtet werden. 
Dieses Falschzitat des Obiter dictum aus 1 BvR 606/60 im Beschluss  2 BvR 591/06 beinhaltet eine krasse Missdeutung der hier verfassungsrechtlich maßgeblichen Norm
 und somit Willkür
. 

3.4 Entgegen Art. 3 Abs. 1 GG

Das BVerfG hat in 2 BvR 591/06 mit seinem o.a. Falschzitat die Beidverdienerehe mit der Alleinverdienerehe gleichgesetzt. Dies verstößt gegen den allg. Gleichheitssatz. 

Nach den KiStG ist die AO anzuwenden. Nach deren Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit von Steuern
 (§§ 3, 38 AO) entsteht aus den KiStG bei glaubensverschiedener Alleinverdienerehe ein einziger Steueranspruch (auf besonderes Kirchgeld), bei glaubensverschiedener Beidverdienerehe aber zudem ein weiterer (auf KiESt). Daher sind die beiden Fälle der glaubensverschiedene Ehe bei der kirchlichen Besteuerung aufgrund ihrer Einkommenskonstellation nach Tatbestand und steuerlichen Folgen von Gesetzes wegen ungleich. 
Die Gleichsetzung der beiden Fallkonstellationen in 2 BvR 591/06 verletzt Rechte aus dem allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG, der bekanntlich gebietet, wesentlich Ungleiches entsprechend seiner Verschiedenheit und Eigenart ungleich zu behandeln
.
3.5 Einordnung

Der Beschluss 2 BvR 591/06 ist nicht nachvollziehbar. 
Das BVerfG hat mit dem Beschluss 2 BvR 591/06 einen Widerspruch zu der darin herangezogenen Rechtsprechung erzeugt. 

Das BVerfG hat im Beschluss 2 BvR 591/06 mit Falschdarstellungen eine kirchliche Haushaltsbesteuerung legitimiert, weil anstatt nur dem Einkommen
 des Kirchenmitgliedes nun mittels der Kirchgeldtabelle auch noch das seines konfessionslosen Ehegatten kirchlich herangezogen wird
. All das hatte das BVerfG 1965 wegen der geltenden Individualbesteuerung und Art. 2 Abs. 1 GG detailliert untersagt. Das Besteuerungsrecht der Kirchen aus Art. 137 Abs. 6 WRV ist kein Grundrecht, es geht Art. 2 Abs. 1 GG nicht vor
. 
Der Beschluss des BVerfG 2 BvR 591/06 beruht auf dem Übersehen von einschlägigen Vorschriften sowie auf einem entscheidungserheblichen Falschzitat der hier verfassungsrechtlich maßgeblichen Ermächtigungsnorm entgegen deren eindeutigem Wortlaut. Der Beschluss entspricht nicht der Bindung an Gesetz und Recht nach Art. 20 Abs. 3 GG und darf daher nicht für weitere Entscheidungen herangezogen werden
.

Es wurde falsch Zeugnis abgelegt. Das BVerfG erregt im Beschluss 2 BvR 591/06 von 2010 mit seinem Falschzitat durch Weglassen zum materiellen Vorteil der Kirchen entscheidungserheblich den Irrtum, dass es „bereits“ 1965 mit seinem Urteil 1 BvR 606/60 die Besteuerung des Lebensführungsaufwandes und damit das besondere Kirchgeld auch bei Eigenverdienst des Kirchenmitglieds verfassungsrechtlich ermöglicht habe
. 
Es sind Zweifel an der Rechtskraft dieses Beschlusses angebracht
. Der Beschluss BVerfG 2 BvR 591/06 steht mit der Kernaussage seiner Begründung in direktem Widerspruch zu dem Urteil des BVerfG auf das er sich beruft. Die Begründungen zur Besteuerung des Lebensführungsaufwandes in BVerfG 2 BvR 591/06 entsprechen nicht dem Grundsatz der Rechtssicherheit und beschädigen das Vertrauen in die Rechtsprechung. 

Wo das Falschzitat dem Original vorgeht, gibt es keine Rechtssicherheit
.  

4 Die weitere Entwicklung 
Es besteht keine Rechtsklarheit, die Bundesgerichte widersprechen sich.
Zwei Kirchen haben bereits wegen der Rechtslage ihr besonderes Kirchgeld abgeschafft. 
4.1 Neuere Rechtsprechung des BFH

Mit dem damaligen Urteil des BVerfG 1 BvR 606/60 von 1965 war der verfassungsrechtliche Rahmen für die kirchliche Besteuerung bei glaubensverschiedener Ehe eigentlich geklärt gewesen: Es gilt die Individualbesteuerung, bei Eigenverdienst des Kirchenmitglieds wird nur dieser besteuert, das Einkommen des konfessionslosen Ehegatten darf dem nicht hinzugerechnet werden, Besteuerung des Lebensführungsaufwandes nur wenn „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“, und nur dann Bemessung am gemeinsamen Einkommen.
Der BFH konnte die spätere Ausweitung des besonderen Kirchgeldes auf die Beidverdienerehe nur durch das o.a. Falschzitat in I R 44/05 etc. und beharrliche Missachtung der originalen Rechtsprechung des BVerfG von 1965 unterstützen
. Erst als ihm dies 2018 im Verfahren I B 28/18 massiv vorgehalten wurde
, verbunden mit einem Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden des zuständigen I. Senates wegen seiner Funktionen in der evangelischen Kirche, hat der I. Senat sich dazu bequemt, wenigstens halbherzig das Urteil des BVerfG 1 BvR 606/60 wieder in Betracht zu ziehen: „Besonderes Kirchgeld nur wenn kirchensteuerfrei“
. Die Begründung dieses Nichtannahmebeschlusses ist mehr als verworren
 und beruft sich u.a. auch auf den Beschluss des BVerfG 2 BvR 591/06. Den wahrheitswidrigen Leitsatz hat der BFH wohl auf Wunsch der Kirchen nachgeschoben.
4.2 Reaktionen der Kirchen

Auch aus Sicht der Kirchen scheinen Argumente gegen ein besonderes Kirchgeld bei Eigenverdienst wie die im Verfahren I B 28/18 nicht ganz von der Hand zu weisen zu sein. 
Die betroffene Evang. Landeskirche Bayern (ELKB) hat Ende 2018 aufgrund
 der Verfahren I B 27/18 mit I B 28/18 beim BFH ihr besonderes Kirchgeld ab 1.1.2018 abgeschafft, weil es den Grundsatz der Individualbesteuerung durchbreche
. Das Bistum Trier hatte schon vorher parallel zur ähnlichen Nichtzulassungsbeschwerde beim BFH I B 103/17 gegen ein Urteil des FG Saarbrücken aus ähnlichen Gründen sein besonderes Kirchgeld abgeschafft
. Die alt-kath. Kirche Berlin hat im Verfahren um die Zulassung der Berufung gegen das Urteil des VG Berlin vom 21.01.2020 - VG 27 K 28.15 das Handtuch geworfen und mit Bescheid vom 27.08.2020 die niedrigere KiESt gegen die Klägerin festgesetzt und deren Auslagen erstattet
 - ein höchst interessanter Vorgang im Lichte von § 85 AO (Gesetzmäßigkeit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung). 
4.3 Stand der Rechtsprechung 

„Insbesondere gehört zur Handlungsfreiheit auch das Grundrecht des Bürgers, nur auf Grund solcher Rechtsvorschriften zu Steuern herangezogen zu werden, die formell und materiell der Verfassung gemäß sind und deshalb zur verfassungsmäßigen Ordnung gehören.“
  Dazu müsste man aber wissen, welche das sind. 
Es besteht keine Rechtsklarheit
. Die Bundesgerichte widersprechen sich zur Verfassungsmäßigkeit des besonderen Kirchgeldes bei Eigenverdienst untereinander und auch sich selbst: 
· Das BVerfG untersagt es in 1 BvR 606/60
 und lässt es in 2 BvR 591/06 per Falschzitat zu. 

· Beim BFH kann man sich die passende verfassungsrechtliche Beurteilung heraussuchen: Nur wenn einkommenslos
, wenn kirchensteuerfrei
, bei geringem Einkommen
, bei irgendeinem Einkommen
 oder bei hohem Einkommen
, in denen letzteren Fällen per Falschzitat begründet
. 

Das gleiche Bild ergibt sich zur Bemessung des besonderen Kirchgeldes bei Eigenverdienst am gemeinsam zu versteuernden Einkommen der Ehegatten:

· Das BVerfG untersagt dieses in 1 BvR 606/60
 und lässt es in 2 BvR 591/06 per Fehlnachweis auf BFH  I R 76/04 zu. 

· Der BFH billigt dies regelmäßig per Fehlnachweis auf I R 76/04
, untersagt es aber im Beschluss I B 109/12
.
· Nur das BVerwG sagt klar „nur wenn einkommenslos“
, wird aber durchweg ungenau bis falsch zitiert, v.a. vom BFH in I R 76/04, auf den sich dann das BVerfG in 2 BvR 591/06 beruft. 
Alle Entscheidungen zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst haben einschlägige Vorschriften übersehen:

· Bestimmungen der KiStG zur KiESt bei glaubensverschiedener Ehe.
· Die Vergleichsberechnung, die die Heranziehung zu KiESt oder besonderem Kirchgeld regelt. 
· Bestimmungen der KiStG zur Anwendung der Abgabenordnung (AO), was entgegen § 38 AO zur Gleichsetzung der Allein- mit der Beidverdienerehe führt, entgegen Art. 3 Abs. 1 GG.
In diesen Fällen liegt nach den Maßstäben des BVerfG Willkür
 und nach denen des BFH Gesetzeswidrigkeit
 vor. 

Der EGMR wiederum hat in seinem Urteil 10138/11 vom 06.04.2017 festgehalten, dass das besondere Kirchgeld lt. BVerfG nur im Falle „no income“ erhoben werden darf (Ziff. 12, 57) und verweist dazu auch auf die Rechtsprechung des BFH in I R 76/04 und I B 109/12 (Ziff. 58)
.

5 Das dritte Geschenk? 

Ein Beschluss von 2020 deutet darauf hin, dass das BVerfG auf Einwände gegen das besondere Kirchgeld bei Eigenverdienst nicht reagieren will und dieses beibehalten möchte. Argumente dafür sind nicht ersichtlich, die einschlägige Rechtsprechung des BVerfG spricht im Gegenteil für eine Rücknahme des genannten zweiten Geschenks. 
Das BVerfG muss sich nun bei jeder weiteren diesbzgl. Verfassungsbeschwerde entscheiden: Gilt das Original oder das Falschzitat? Den Fehler fortschreiben oder zugeben?
5.1 Nichtannahmebeschluss 2 BvR 591/19

Dieses hausgemachte Dilemma hat das BVerfG in seinem Beschluss vom 29.01.2020 - 2 BvR 591/19 vermieden, zumindest vordergründig. Das BVerfG hat diese Verfassungsbeschwerde zum besonderen Kirchgeld nicht zur Entscheidung angenommen und entspr. § 93 d BVerfGG keine Begründung angegeben. Das BVerfG sagt damit, dass keine der Annahmevoraussetzungen des § 93 a BVerfGG gegeben sei. Dies erscheint fragwürdig. 
Die Verfassungsbeschwerde 2 BvR 591/19 ist mehrfach auf die Frage des Eigenverdienstes des Kirchenmitglieds eingegangen
. Sie war u.a. damit begründet
, dass das BVerfG in seinem Urteil 1 BvR 606/60 das besondere Kirchgeld nur für die Alleinverdienerehe gebilligt habe, was lt. BFH I B 109/12 nicht auf die Beidverdienerehe übertragbar sei. Nach Auffassung der Verfassungsbeschwerde widerspricht ein besonderes Kirchgeld bei Eigenverdienst der verfassungsrechtlichen Grundlegung dieser Steuer im Urteil des BVerfG 1 BvR 606/60. 

Eine gezielte Durchsicht dieses Urteils hätte die Rechtsauffassung der Kläger binnen Minuten bestätigt. Das BVerfG hat in seinem Beschluss 2 BvR 591/19 (wie man am Ergebnis sieht) in diesen Vorbringen aber keinen Grund dafür gesehen, dass eine Annahme nach § 93a Abs. 2b  BVerfGG zur Durchsetzung der Rechte der Klägerin geboten sei. Demnach hat das BVerfG hier bei seinen Überlegungen sein grundlegendes Urteil von 1965 1 BvR 606/60 übersehen oder hintangestellt und sich intern allein auf seinen Beschluss 2 BvR 591/06 von 2010 bezogen. Nur damit wird zum Zweiten schlüssig, dass auch eine grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung § 93a Abs. 2a BVerfGG verneint wurde, wie es die Nichtannahme impliziert. Ansonsten wäre nicht einmal eine implizite, interne Begründung erkennbar
. 

Mit der Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde 2 BvR 591/19 hat das BVerfG also sein grundlegendes Urteil 1 BvR 606/60 durch Schweigen übergangen und sich de facto auf seinen Beschluss 2 BvR 591/06 und dessen Falschzitat gestützt. 
Danach erscheint es denkbar, dass das BVerfG sich bei Verfassungsbeschwerden zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst auch weiterhin bewusst auf seinen Beschluss 2 BvR 591/06 und dessen Falschzitat stützen will, sei es explizit oder auch implizit durch Nicht-Angabe einer Begründung. 
5.2 Das Dilemma 

Das BVerfG hat sich mit seinem Beschluss 2 BvR 591/06 in eine missliche Lage manövriert.

Sachstand ist, dass das BVerfG in 2 BvR 591/06 das besondere Kirchgeld bei Eigenverdienst mit einer wahrheitswidrigen Tatsachenbehauptung (Falschzitat durch Weglassen) zu seiner früheren Rechtsprechung für verfassungsrechtlich unbedenklich erklärt hat. 

Diese Rechtsprechung des BVerfG per Falschzitat entspricht nicht dem Grundsatz der Rechtssicherheit. Sie führt zu Widersprüchen zum originalen Obiter dictum, zu den tragenden Gründen insb. seines Urteils 1 BvR 606/60 sowie zum Grundsatz der Individualbesteuerung. Zudem entstehen grundsätzliche Fragen zum Verhältnis von Grundrechten und kirchlichem Besteuerungsrecht sowie zu Rechtssicherheit und Neutralität beim BVerfG. Im Fall 2 BvR 591/19 hat das BVerfG sich durch Schweigen aus der Affäre gezogen
Neuere Entscheidungen
 haben unter dem Druck von Klägervorbringen bereits konzediert, dass der Beschluss 2 BvR 591/06 in der Frage der Einkommenskonstellation entscheidungserheblich von seiner Originalquelle abweicht, indem sie diese Abweichung einfach zur „Fortentwicklung“ erklärt haben. Diese Notlösung hat einen kirchlichen Beigeschmack
.
Angesichts der Offensichtlichkeit der o.a. Rechtsfehler sind weitere einschlägige Verfassungsbeschwerden denkbar
. Bei jeder weiteren Verfassungsbeschwerde muss das BVerfG entscheiden, ob es weiterhin zum Vorteil der Kirche über seine originäre Rechtsprechung täuscht oder aber diese Streitfrage „besonderes Kirchgeld bei Eigenverdienst“ verfassungsrechtlich korrekt klärt. Im Verfahren 2 BvR 591/19 hat das BVerfG sich durch Schweigen aus der Affäre gezogen.
Der nächste Fall liegt bereits beim BVerfG. Die Verfassungsbeschwerde 2 BvR 1585/19 richtet sich gegen den Nichtannahmebeschluss des BFH I B 27/18. In diesem Fall wurde das Einkommen einer Muslima für die kirchliche Besteuerung der ELKB herangezogen - zusätzlich zum Einkommen ihres evangelischen Ehemannes, mittels der Bemessung am „gemeinsam zu versteuernden Einkommen“
. Die Verfassungsbeschwerde dürfte sich u.a. auf den Grundsatz der Individualbesteuerung berufen
. 
Die beklagte Kirche, die ELKB, hat öffentlich eingeräumt, das diese Einbeziehung der Einkommen beider Ehegatten in die kirchliche Besteuerung einer glaubensverschiedenen Ehe den Grundsatz der Individualbesteuerung durchbricht
 und wie erwähnt deswegen ihr besonderes Kirchgeld abgeschafft - eine interessante Ausgangssituation für das BVerfG in diesem Verfahren 2 BvR 1585/19. 

Das BVerfG wird sich auch hier wieder entscheiden müssen: Gilt das Original oder das Falschzitat? Den Fehler fortschreiben oder zugeben und korrigieren?

6 Der rechtliche Rahmen
Es ist nicht erkennbar, wie das BVerfG bei weiteren Verfassungsbeschwerden das besondere Kirchgeld bei Eigenverdienst rechtskonform begründen können sollte: Seine gesamte einschlägige Rechtsprechung spricht dagegen. Im Überblick: 
6.1 Verfassungsrechtliche Grundlage
Es ist ein Grundrecht des Bürgers, nur auf Grund solcher Rechtsvorschriften zu Steuern herangezogen zu werden, die formell und materiell der Verfassung gemäß sind
.

Verfassungsrechtliche Grundlage für die kirchliche Besteuerung bei glaubensverschiedener Ehe ist unbestritten
 das Urteil des BVerfG vom 14.12.1965 - 1 BvR 606/60. Dieses Urteil ist hierfür lt. BVerfG 2 BvR 591/06 Ziff. 5 in seiner Gesamtheit (und nicht nur mit seinem Obiter dictum) verfassungsrechtlich maßgeblich, sowohl für die KiESt als auch für das besondere Kirchgeld, inbesondere auch bei Zusammenveranlagung. Dieses Urteil betrifft sowohl die Heranziehung als auch die Bemessung der Kirchensteuer. Seine tragenden Gründe gehen als Muss-Bestimmungen den Kann-Bestimmungen des Obiter dictums vor, und insbesondere auch den einschlägigen Falschzitaten. Eine Missachtung dieser tragenden Gründe bedeutet einen Verstoß gegen Art. 20 Abs. 3 GG und verletzt Rechte aus Art. 2 Abs. 1 GG
. 
6.2 Bundesrecht

Das Urteil 1 BvR 606/60 ist und bleibt in seiner Gesamtheit die maßgebliche verfassungsrechtliche Grundlage für eine explizite verfassungsrechtliche Klärung des besonderen Kirchgeldes bei Eigenverdienst, wie es BVerfG in seinem Beschluss 2 BvR 591/06 ja auch sagt. Anderslautendes Landesrecht ist dem nachgeordnet, da Bundesrecht jeder Rangordnung dem Landesrecht vorgeht
. Allerdings ist auch keine Option, seine tragenden Gründe einfach nicht zu beachten, denn dies führt nur zu neuen Widersprüchen.
Entscheidungen von BFH und BVerfG, die ein besonderes Kirchgeld bei Eigenverdienst gebilligt haben, sind unbeachtlich. Sie gründen wie dargelegt auf einem Falschzitat, dem Übersehen von Vorschriften und der Missachtung der tragenden Gründe der einschlägigen Rechtsprechung des BVerfG. 

6.3 Individualbesteuerung
Das kirchliche Steuerverhältnis ist seinem Wesen nach ein individuelles
.
Die Ehe kann nicht zum Anknüpfungspunkt für die Kirchensteuerpflicht gemacht werden
. Die Kirche darf nur ihre Mitglieder besteuern
. Die Anknüpfung der Kirchensteuer an das Familieneinkommen würde zu einer Art Haushaltsbesteuerung führen, es gilt aber die Individualbesteuerung
. Davon weicht das besondere Kirchgeld bei Eigenverdienst zum Nachteil der Eheleute ab
, indem es die Einkommen beider Ehegatten heranzieht, obwohl nur einer der Kirche angehört
. Dies haben einzelne Kirchen zu ihrem monetären Nachteil bereits eingeräumt. 
6.4 Einkommenskonstellation
Die Einkommenskonstellation ist konstitutiv für die kirchliche Besteuerung bei glaubensverschiedener Ehe. Nur beim einkommenslosen Kirchenmitglied ist eine Besteuerung des Lebensführungsaufwandes möglich. 
Wenn die Kirche das Einkommen als Maßstab der Steuer wählt, dann „muß“ es das Einkommen des kirchenangehörigen Ehegatten sein
. Das Einkommen ist sowohl bei der KiESt als auch beim besonderen Kirchgeld der Maßstab der Besteuerung
. Damit ist eine Besteuerung des Lebensführungsaufwandes bei einem Eigenverdienst des Kirchenmitgliedes ausgeschlossen. Dies ist die eindeutige Rechtslage gem. BVerfG 1 BvR 606/60, entgegen BVerfG 2 BvR 591/06
. 
Beim einkommenslosen kirchenangehörigen Ehegatten fällt keine KiESt an. In seinem Obiter dictum im Urteil 1 BvR 606/60 hat das BVerfG für diese komplementäre Situation erwogen, dass dessen „Lebensführungsaufwand“ kirchlich besteuert werden  könnte, sofern dieser Ehegatte ansonsten „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“ bliebe. Damit hat das BVerfG eine sachlich gebotene Differenzierung vorgenommen
, die Fallkonstellationen dürfen auch wegen § 38 AO nicht gleichgesetzt werden (s.o.). 
Diese optionale Kann-Bestimmung in einem Obiter dictum ist den Muss-Bestimmungen der  o.a. tragenden Gründe nachgeordnet, daran ändert auch das o.a. Falschzitat in 2 BvR 591/06 nichts, zumal es gegenüber dem Original sowieso ohne Beweiskraft ist.
Eine Begründung des besonderen Kirchgeldes bei Eigenverdienst über den „Taschengeldparagraphen“ § 1360a BGB geht schon grundsätzlich fehl
, zumal dieser praktisch nur beim einkommenslosen Ehegatten greift
.

6.5 Bemessungsgrundlage

Die Bemessung des besonderen Kirchgeldes am gemeinsamen Einkommen der Ehegatten durchbricht bei Eigenverdienst des Kirchenmitglieds den Grundsatz der Individualbesteuerung.
Das Einkommen des kirchenfremden Ehegatten darf nicht zur kirchlichen  Besteuerung herangezogen werden, auch nicht durch Zusammenrechnen. Dem Einkommen des kirchensteuerpflichtigen Ehegatten darf nicht das Einkommen seines nicht der Kirche angehörenden Ehepartners hinzugerechnet werden, das  wäre „systemwidrig“.
 Genau das geschieht aber mit der Bemessungsgrundlage „gemeinsames Einkommen“ nach § 26b EStG, sofern ein Eigenverdienst vorliegt. Ein solches „Durchbrechen“ der Individualbesteuerung hat die ELKB auf ihrer Herbstsynode 2018 eingeräumt
. Die Kirchgeldtabelle ist nur für das einkommenslose Kirchenmitglied verfassungsgemäß
. Die Bemessung einer Steuer kann nicht die Heranziehung begründen
. 

In den KiStG wird bei der KiESt der Grundsatz der Individualbesteuerung beachtet, beim besonderen Kirchgeld nicht: Bei Zusammenveranlagung der Eheleute knüpfen beide Steuern am gemeinsam zu versteuernden Einkommen
 an. Bei der KiESt in glaubensverschiedener Ehe wird dieses nach den KiStG
 dem Kirchenmitglied nur anteilig zugerechnet, beim besonderen Kirchgeld aber in voller Höhe. 

Die Kirche darf bei der Wahl ihres Besteuerungsmaßstabes nur an Merkmale anknüpfen, die in der Person des Kirchenmitgliedes gegeben sind
. Das besondere Kirchgeld knüpft
 bei Eigenverdienst mit der Kirchgeldtabelle aber dem Grunde und der Höhe nach sowohl an das Einkommen des Kirchenmitglieds als auch an das seines konfessionslosen Ehepartners an
. Bei einem bestimmten Einkommen des Kirchenmitglieds entscheidet wegen der Vergleichsberechnung allein die Einkommenshöhe des konfessionslosen Ehepartners über Art und Höhe der Kirchensteuer. 

Das Urteil des BVerwG 18.02.1977 - VII C 48.73, Ziff. II 4 c, hat die hilfsweise Bemessung des Lebensführungsaufwandes am gemeinsamen Einkommen der Ehegatten gem. BVerfG nur für das einkommenslose Kirchenmitglied gebilligt. 

6.6 Landesrecht
Die staatlichen und kirchlichen Bestimmungen zum besonderen Kirchgeld auf Landesebene entsprechen nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben des BVerfG. Sie verletzen wegen Missachtung von § 31 BVerfG Rechte aus Art. 20 Abs. 3 GG. und damit aus Art. 2 Abs. 1 GG
.
Die Landesgesetzgeber haben bei ihren Bestimmungen zum besonderen Kirchgeld entgegen ihrer Pflicht nach § 31 BVerfGG
 die tragenden Gründe aus der einschlägigen Rechtsprechung des BVerfG nicht beachtet. Die Bestimmungen der KiStG zur Heranziehung zum besonderen Kirchgeld beruhen zur Einkommenskonstellation auf dem gleichen Falschzitat durch Weglassen wie BVerfG 2 BvR 591/06.

Die Kirchen haben die Rechtsfigur des BVerfG zur Besteuerung des Lebensführungsaufwandes nach Heranziehung und Bemessung nicht nach den verfassungsrechtlichen Vorgaben des BVerfG umgesetzt. Die Kirchen sind aber beim Ausfüllen der landesrechtlichen Bestimmungen an die Verfassung gebunden
, dürfen also weitergehende Spielräume aus den KiStG gar nicht nutzen. Dies haben die Landesbehörden entgegen § 31 BVerfGG bei ihren Genehmigungen der kirchlichen Bestimmungen nicht beachtet. Weder die Landesgesetzgeber noch die Kirchen haben eine Normverwerfungskompetenz
 gegenüber dem BVerfG. Eine verfassungskonforme Auslegung der KiStG schließt das besondere Kirchgeld bei Eigenverdienst aus
. 

6.7 Vergleichsberechnung
Das Landesrecht negiert und übergeht das BVerfG und seine verfassungsrechtlichen Klärungen mit einem Zahlenvergleich. BFH und BVerfG haben dies übersehen. 
Bei glaubensverschiedener Beidverdienerehe sind nach den staatlichen und kirchlichen Bestimmungen (KiStG, KiStO usw.) entgegen den o.a. Vorgaben des BVerfG zur Einkommenskonstellation in 1 BvR 606/60 sowohl KiESt auf den Eigenverdienst des Kirchenmitglieds als auch besonderes Kirchgeld auf das zusammengerechnete Einkommen der Ehegatten möglich.

Diese Unbestimmtheit bei der Heranziehung zur Kirchensteuer wird mit der sog. Vergleichsberechnung gelöst
: Das Kirchenmitglied wird zu derjenigen Steuer herangezogen, die im jeweiligen Einzelfall den höheren Betrag aufweist, allein weil sie höher ist. Dies ist kein sachgerechter Besteuerungsgrund, sondern Willkür. Was hier sachgerecht ist, steht in BVerfG 1 BvR 606/60. Ein Zahlenvergleich einer zulässigen mit einer unzulässigen Kirchensteuer hebelt das BVerfG und seine gesamte o.a. Rechtsprechung zur Individualbesteuerung usw. aus. Eine solche Normverwerfungskompetenz haben weder die Kirchen noch die Länder. 

6.8 Umgehung durch Getrenntveranlagung?
Der häufige Hinweis
, man könne das besondere Kirchgeld ja durch Getrenntveranlagung vermeiden, geht fehl und zeigt ein merkwürdiges Rechtsverständnis: Man kann eine rechtswidrige Steuer nicht dadurch legitimieren, dass der Steuerpflichtige dieser ggf. ausweichen kann, ganz abgesehen vom materiellen Nachteil
. 

7 Weiteres Vorgehen des BVerfG?
Dem Betrachter stellt sich somit die Frage, wie das BVerfG künftig mit diesem hausgemachten Dilemma umgehen könnte. 

Dem Autor ist nicht bekannt, ob sich ein derartiges Vorgehen des BVerfG wie in 2 BvR 591/06 (Übersehen von Vorschriften, Fehlnachweis, Falschzitat) auch in anderen Sachthemen oder verfassungsrechtlichen Fragestellungen findet oder nur spezifisch bei der Kirchensteuer. Die übergeordnete Frage ist aber so oder so, ob das BVerfG in bestimmten Themen je nach dem Druck von Interessengruppen
 gedenkt, ggf. auch auf Basis eines Falschzitates zu judizieren oder ob es durchweg bereit ist, die Sach- und Rechtslage neutral, kompetent und sorgfältig zu prüfen und evtl. frühere Fehler ggf. zu korrigieren. Folgende Optionen erscheinen hier denkbar:
Das BVerfG könnte beim besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst auch bei künftigen unliebsamen Verfassungsbeschwerden einfach schweigen wie im Falle 2 BvR 591/19. Aber das Thema ist in der Welt, wie erwähnt auch gerichtlich. Der Makel eines Falschzitats zum Vorteil einer Partei wird bleiben bis der Fehler korrigiert ist. 
Das BVerfG könnte das Falschzitat in seinem Beschluss 2 BvR 591/06 auf Prozessbetrug, mangelnde Sorgfalt o.ä. zurückführen, den Fehler einräumen und sodann korrigieren. 

Das BVerfG könnte seinen Beschluss 2 BvR 591/06 zu einer Fortentwicklung seiner Rechtsprechung erklären. Dazu müsste es aber eine ganze Reihe von Widersprüchen auflösen, was insb. angesichts der geltenden Individualbesteuerung schwierig werden dürfte. 

Das BVerfG könnte seine frühere Rechtsprechung im Urteil 1 BvR 606/60 im Hinblick auf das Thema Eigenverdienst präzisieren und ggf. im Nebensatz seinen Beschluss 2 BvR 591/06 für überholt o.ä. erklären. Angesichts der chaotischen Rechtsprechung auf Bundesebene wäre eine solche verfassungsrechtliche Klarstellung zur kirchlichen Besteuerung bei glaubensverschiedener Ehe im Falle eines Eigenverdienstes des kirchenangehörigen Ehegatten so oder so äußerst wünschenswert. 

Auf seiner Internetpräsenz sagt das BVerfG zu seiner Aufgabe:

„Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wacht über die Einhaltung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland.“  Dieses ist wie gesagt ein hohes Gut. 

� 	BVerfG  17.01.1957 - 1 BvL 4/54, Rn 38


� 	§ 32a Abs. 5 EStG


� 	BVerfG 14.12.1965 - 1 BvL 2/60, Rn 12; BVerfG  14.12.1965 - 1 BvR 413/60, v.a. Rn 36, 37; BVerfG  14.12.1965 - 1 BvL 31/62, v.a. Rn 31, 36, 39. Dies sind tragende Gründe der jeweiligen Entscheidungen. 


� 	BVerfG  14.12.1965 - 1 BvL 31/62 Rn 38, 39; BVerfG 14.12.1965 - 1 BvR 606/60, Ziff. C I 1. 


� 	BVerfG  14.12.1965 - 1 BvR 606/60, Ziff. C I 2, C I 2a, C I 2d.


� 	Gerhard Czermak, KJ 2006, 418, 427


� 	Zusammengefasst nach BVerfG 14.12.1965 - 1 BvR 606/60, Ziff. C II 2.


� 	Die optionale Ermächtigung in BVerfG 1 BvR 606/60 Ziff. C II 2 entspricht den Vorgaben von Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG, indem sie Randbedingungen nach Zweck (Aufhebung einer Unbilligkeit), Inhalt (Besteuerung des Lebensführungsaufwandes) und Ausmaß (Einkommenskonstellation sowie Bemessung der Steuer) für die neue Besteuerung setzt. Nach Art. 140 GG obliegt die Konkretisierung den Ländern. 


� 	So sieht das auch das BVerwG 18.02.1977 - VII C 48.73, Ziff. II 4 c), am Ende des Abschnittes.


� 	Damit sind Behauptungen wie z.B. der ELKH widerlegt, aus der „Gesamtwürdigung“ des Obiter dictum ergebe sich nicht, dass die Besteuerung des Lebensführungsaufwandes auf das einkommenslose Kirchenmitglied begrenzt sei. 


� 	BVerfG  14.12.1965 - 1 BvR 606/60, Ziff. C I 2, C I 2a, C I 2d.


� 	„Insb.“ in diesem Urteil in seiner Gesamtheit sind lt. BVerfG 28.10.2010 – 2 BvR 591/06 die im Wesentlichen maßgeblichen verfassungsrechtlichen Fragen für Heranziehung zur Kirchensteuer bzw. zum besonderen Kirchgeld bei glaubensverschiedener Ehe geklärt. 


� 	BVerfG  14.12.1965 - 1 BvR 606/60, Ziff. C I 2. Voraussetzung ist, dass die Kirche das Einkommen als Maßstab ihrer Besteuerung gewählt hat. Dies ist regelmäßig der Fall, weil 1) alle Kirchen in Deutschland KiESt auf das Einkommen erheben und weil 2) der Maßstab für das besondere Kirchgeld das gemeinsame Einkommen der Ehegatten ist (BVerwG  18.02.1977- VII C 48.73, Ziff. II 4). 


� 	So die Formulierung des BVerwG  


� 	Hess. VGH  3.5.1973, V OE 29/72; Ziff. 1 d; BVerwG  18.02.1977- VII C 48.73, Ziff. II 4 b.


� 	BVerwG  18.02.1977 - VII C 48.73, Ziff. II 4 c), insb. am Ende des Abschnittes.


� 	Schätzung auf Basis Zensus 2011. 


� 	So z.B.: Bremen:  Drucksache 15/57, S. 4; Niedersachsen: Drucksache 14/2831  S. 7, NRW:  Drucksache 13/439, S. 16; BaWü:  Drucksache 12/1520, S. 6. Diese Formulierung „anerkannt“ wird auch aktuell noch in kirchlichen Publikationen zum besonderen Kirchgeld verwendet. 	�Die Formulierung „anerkannt“ verfälscht den Kontext: Das BVerfG hat hier nicht etwas Bestehendes „anerkannt“, sondern etwas Neues ermöglicht, und „ausdrücklich“ ist eine Übertreibung.  


� 	Zur Bindungswirkung z.B.: BVerfG 08.09.2010 - 2 BvL 3/10 m.w.N., Ziff. II 1; 05.12.2005 - 2 BvR 1964/05, Ziffer B II 1, 15.02.2000 - 2 BvR 1208/97 Ziff. II.  	�Entgegen der älteren Rechtsprechung kommt es für die Bindungswirkung von tragenden Gründen nicht auf die konkrete Entscheidung des BVerfG bzw. den dortigen Streitgegenstand an. Maßgebend sind die sich ergebenden Grundsätze für die Auslegung der Verfassung. Daher ist der Beschluss des BFH 11.08.1999 - XI R 77/97 diesbzgl. überholt und insoweit durch BFH 06.04.2016 -X R 2/15; Ziff. II 3 d) aa) ersetzt. Der BFH habe in XI R 77/97 seine Kompetenzen überschritten (Heinrich List, ehem. Präsident des BFH).


� 	„Der Landesgesetzgeber darf sich also nicht über das in diesen Verfassungsnormen zum Ausdruck kommende Wertsystem nicht hinwegsetzen.“ BVerfG  14.12.1965-  1 BvL 31/62  Ziff. C I 1.


� 	Lt. BVerfG 2 BvR 591/06 sind in BVerfGE 19, 268 [282] maßgebliche verfassungsrechtliche Fragen zur kirchlichen Besteuerung bei glaubensverschiedener Ehe geklärt.


� 	Die ELKB hat auf ihrer Herbstsynode 2019 das besondere Kirchgeld auf mehr als 400 € pro Kirchenmitglied beziffert. 


� 	BFH  19.10.2005 - I R 76/04


� 	Dieses Urteil zum besonderen Kirchgeld bei Alleinverdienerehe besagt wegen §§ 95, 96 FGO nichts zur Beidverdienerehe. 	�Der anderslautende Leitsatz ist unbeachtlich. Ein Leitsatz ist anders als der Tenor nicht Bestandteil des Urteils, sondern eine außergerichtliche Zutat ohne Rechtskraft. Er ist im verfahrensrechtlichen Sinne nicht Bestandteil der Entscheidung, sondern eine an die Öffentlichkeit gerichtete Äußerung des Gerichts (BGH, I ZR 190/89; VGH Baden-Württemberg, 10 S 281/12).


� 	BFH  19.10.2005 - I R 76/04, Ziff. II 3 b) aa).


� 	BFH  21.12.2005 - I R 44/05 sowie I R 64/05; v. 25.01.2006 - I R 62/05; alle nahezu wortgleich.


� 	Damit wurden quasi automatisch KiESt und Vergleichsberechnung übersehen.


� 	Die nachfolgenden Entscheidungen I B 43/06, I B 98/09, I B 64/11, I B 103/17 bestehen i.w. aus Verweisen auf die vorgenannten Entscheidungen. I B 40/17 formuliert das o.a. Falschzitat zudem nochmals direkt. 


� 	BVerfG  08.09.2010 - 2 BvL 3/10 m.w.N., Ziff. II 1; 05.12.2005 - 2 BvR 1964/05, Ziffer B II 1,


� 	BVerfG  10.06.1975 - 2 BvR 1018/74, Ziff. B I 3. 


� 	BFH  19.10.2005 - I R 76/04, Ziff. II 3 b) bb). Die anderen dortigen Nachweise gehen fehl. 


� 	Diesem Beitrag liegt u.a. eine detaillierte Analyse zu Grunde, die auf Kirchgeld-Klage.info veröffentlicht ist.  Abzurufen unter: � HYPERLINK "https://kirchgeld-klage.info/3-urteile/6-bverfg-beschluss-2-bvr-59106/" �https://kirchgeld-klage.info/3-urteile/6-bverfg-beschluss-2-bvr-59106/� 


� 	BVerfG  28.10.2010 – 2 BvR 591/06, NJW 2011, 365.


� 	Im Vorverfahren FG Köln 11.05.2005 - 11 K 6619/02 (zu BFH  I R 44/05) hatte die Klägerin vorgebracht, sie werde wegen der Bemessung am gemeinsamen Einkommen über ihre Leistungsfähigkeit hinaus besteuert. Im Vorverfahren FG Nürnberg 15.07.2009 - 6 V 1769/08 wurde ausführlich zur Einkommenskonstellation vorgetragen. Gleiches gilt für das Vorverfahren FG Nürnberg 18.06.2009 - 6 K 49/2008. Dies ergibt sich explizit auch aus dem Vorverfahren I B 98/09 beim BFH. 


� 	Für die in BVerfG 2 BvR 591/06 etc. verhandelten Kirchgeld-Fälle:  § 4 Abs. 1 Nr. 1a i.V.m. § 7 Abs. 2 KiStG NRW, bzw. Art. 4 Nr. 1 bayr. KiStG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 bayr. KiStG.


� 	In NRW steht die Vergleichsberechnung im Erlass des FinMin NRW vom 08.08.2001 - S 2440 - 1/18 - V B 2, in Bayern in § 4  AVKirchStErhebG der ELKB.


� 	Berechnungen des Portals Kirchgeld-Klage.info. Abzurufen unter � HYPERLINK "https://kirchgeld-klage.info/4-handlungsmoglichkeiten/2-verfahren-beim-finanzamt/#IV%202.1.2" �https://kirchgeld-klage.info/4-handlungsmoglichkeiten/2-verfahren-beim-finanzamt/#IV%202.1.2�   zuletzt 06.02.2021.


� 	Dies entspricht nicht dem Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit der Steuer nach § 38 AO, weil hier zunächst zwei Steuern bemessen werden (§ 85 AO) und dann eine nach Betragshöhe ausgewählt wird, zu der dann herangezogen wird. 


� 	Der Finanzbedarf der Religionsgemeinschaften allein kann die Besteuerung nicht rechtfertigen. BVerfG  14.12.1965 - 1 BvR 413/60  Rn. 59.


� 	Nur der BFH hat in seinem Beschluss v. 26.02.2014 - I S 24/13 festgestellt, dass die Vergleichsberechnung die lt. BVerfG strikte Trennung von KiESt und besonderem Kirchgeld nicht aufhebt und daher keine Verrechnung, Auswahl o.ä. stattfinden darf. 


� 	Die KiStG aller Bundesländer enthalten in unterschiedlichen Formulierungen eine derartige Bestimmung, die i.w. nur die Bußgeld- etc. -vorschriften für die Kirchensteuer ausnimmt. Für die Kirchgeld-Fälle in BVerfG 2 BvR 591/06 etc.: § 8 Abs. 1 KiStG NRW;  Art. 18 Abs. 1 KiStG Bayern. 


� 	§ 38 AO i.V.m. § 85 AO. Der Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit gilt auch bei Kirchensteuern (BVerfG  23.10.1986 - 2 BvL 7/84, Ziff. C 1).


� 	Verfassungsrechtliches Willkürverbot aus Art. 20 Abs. 3 GG; s. z.B. BVerfGE 69, 161 (169); 86, 148 (250). 	�„Willkür ist vielmehr in einem objektiven Sinne zu verstehen. Es muss sich um eine krasse Fehlentscheidung oder um einen besonders schweren Rechtsanwendungsfehler wie die Nichtberücksichtigung einer offensichtlich einschlägigen Norm oder die krasse Missdeutung des Inhalts einer Norm handeln.“  BVerfG 29.06.2015 - 2 BvR 2048/12, Ziff. IV 1, m.w.N.;  ebenso: BVerfG  03.11.1992 - 1 BvR 1243/88, Ziff. B II 2 a); m.w.N.  - 


� 	„Tatsachenbehauptungen sind durch die objektive Beziehung zwischen Äußerung und Wirklichkeit charakterisiert.“  „Wesentlich für die Einstufung als Tatsachenbehauptung ist danach, ob die Aussage einer Überprüfung auf ihre Richtigkeit mit Mitteln des Beweises zugänglich ist.“   	�BGH 25.11.2005 - VI ZR 39/14, Rn 8. Ebenso  BVerfG 04.08.2016 - 1 BvR 2619/13 Rn 13; BVerfG NJW 2006, 207; BVerfG NJW 2003, 1109.


� 	OVG Lüneburg  23.08.2018, 9 LA 120/17, Rn 26 sowie VG Frankfurt  09.10.2019 - 6 K 595/18.F, Rn 25 behaupten eine „Fortentwicklung“ und sagen damit, dass das Zitat in 2 BvR 591/06 vom angegebenen Original abweicht.


� 	Ein Obiter dictum mag nicht bindend sein. Das bedeutet aber nur, dass die Adressaten nicht gezwungen sind, es anzuwenden. Das bedeutet nicht, dass man ein Obiter dictum nachträglich verändern kann und sich dann auch noch darauf berufen kann. Ein Obiter dictum ist Bestandteil der Urteilsurkunde, wie man u.a. an der Unterschrift sieht.


� 	BGH  21. 05. 2011- VI ZR 262/09, Ziff. II 2. 


� 	An diese tragenden Gründe ist das BVerfG zwar selbst nicht gebunden, sie bilden aber den Kontext für das Obiter dictum im Urteil 1 BvR 606/60. 


� 	LG Köln  15.03.2017, 28 O 324/16, Rn. 46; s.a. OLG Köln  28.07.2009 - 15 U 37/09, Ziff. B I 1a:


� 	BVerfG  2 BvR 2558/14, Rn 46 m.w.N., BVerfGE 8, 28 (34); vgl. auch BVerfGE 54, 277 (299 f.).


� 	Vgl. OLG Köln, 29.05.2018 - 15 U 64/17 Rn. 901.  OLG München, Hinweisbeschluss v. 09.04.2018 – 13 U 4710/16; Rn 13.  LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil v. 02.08.2013 - L 14 R 294/13, Rn 11.


� 	Diese Tonlage ist verdächtig nahe an der in einigen Gesetzesvorlagen auf Landesebene („ausdrücklich anerkannt“), die genauso wenig dem Original entsprechen. 


� 	Dies bezieht sich sowohl auf das Obiter dictum als auch auf die tragenden Gründe in BVerfG 1 BvR 606/60.


� 	BVerfG  29.06.2005 - 2 BvR 2048/12, Ziff. IV 1, m.w.N.; BVerfG  03.11.1992 - 1 BvR 1243/88, Ziff. B II 2a); m.w.N., Details s.o.


� 	Dieser gilt auch bei Kirchensteuern (BVerfG  23.10.1986 - 2 BvL 7/84, Ziff. C 1).


� 	BVerfG  19.12.2008 - 2 BvR 380/08, Ziff. B II 1; BVerfG  26.07.2010 - 2 BvR 2227/08 Ziff. 1 a;  BVerfG  07.02.2012 - 1 BvL 14/07, Ziff. II 1a; BVerfG  08.06.2016 - 1 BvR 3634/13, Ziff. B I 1a.


� 	Der hierzu übliche Hinweis auf den Lebensführungsaufwand als Gegenstand der Besteuerung geht fehl. Erstens ist dies lt. BVerfGE 19, 268 [282] unbestreitbar nur für das einkommenslose Kirchenmitglied erlaubt, zweitens ist der Maßstab dieser Kirchensteuer das gemeinsame, nach § 26b EStG zusammengerechnete Einkommen der Ehegatten, wie man nicht zuletzt am Steuerbescheid sieht. 


� 	Der übliche Hinweis auf die Ehe als „Gemeinschaft des Verbrauchs und Erwerbs“ geht fehl; dies bezieht sich nur auf die Begründung des Splittingverfahrens bei der Einkommensteuer (BTDrucks. III/260 S. 34) und betrifft nicht die Kirchensteuer. 	�Die Ehe darf nicht kirchlich besteuert werden (BVerfG  14.12.1965 - 1 BvL 31/62 Ziff. C I 2 b,c). Soweit die Kirchen gegenteilig auf BVerfG 03.11.1982 - 1 BvR 620/78 verweisen, so geht dies fehl. Dieses Urteil sagt kein Wort zur Kirchensteuer und betrifft nur das Splittingverfahren bei der Einkommensteuer. 


� 	BVerfG  14.12.1965 - 1 BvR 413/60, Ziff. C II 1, C II 2. 


� 	BVerfG  08.09.2010 -2 BvL 3/10 Rn.12 m.w.N.; 05.12.2005 - 2 BvR 1964/05, Rn. 13, 14. - Die richterliche Unabhängigkeit ist durch Art. 20 Abs. 3 GG nicht eingeschränkt (BVerfG v. 14.07.2016 - 2 BvR 661/16, Ziff. II 1).


� 	Das BVerfG hat in 2 BvR 591/06 mittels dieses Falschzitates das dort streitige Kirchgeld trotz Eigenverdienst bestätigt und damit auch die entsprechende Zahlungspflicht der Beschwerdeführer. Eine Zahlungspflicht ist eine Tatsache, über die man täuschen kann (vgl. BGH 4 StR 439/00 und BGH 5 StR 308/03).


� 	„Die objektive Rechtskraft eines Urteils (§ 322 ZPO) ... findet ihre Grenze dort, wo das Urteil “bewußt rechtswidrig zu dem Zweck herbeigeführt ist, dem, was nicht recht ist, den Stempel des Rechts zu geben” (RGZ 61, 359/365; 78, 389/393; BGHZ 13, 71/72; 26, 391/396f; Zöller/Degenhart ZPO 11. Aufl Vorbem § 322 Anm 9; Palandt/Thomas BGB 35. Aufl § 826 Anm 8o).“ (OLG München 29.01.1976 . 25 U 4267/75, Ziff. 1; s.a. OLG Frankfurt 03.03.2006 - 16 U 159/02).


� 	Rechtssicherheit ist als wesentlicher Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips (Art. 20 Abs. 3 GG) staatlicherseits zu gewährleisten (BVerfG 01.07.1954 - 1 BvL 23/51).


� 	Siehe dazu: Volker Korndörfer, Jacqueline Neumann: Das besondere Kirchgeld oder die Wiederbelebung der Haushaltsbesteuerung. 	�In: Neumann, Czermak, Merkel, Putzke (Hrsg.): Aktuelle Entwicklungen im Weltanschauungsrecht. Nomos-Verlag Baden-Baden 2019, S. 291 – 311. 	�ISBN 978-3-8487-5907-1 (Print), ISBN 978-3-7489-0034-4 (ePDF)


� 	Die Schriftsätze sind dem Autor bekannt. Erlaubnis des Anwaltes liegt vor. 


� 	BFH  13.02.2019 - I B 28/18, Ziff. II 2 c) cc).


� 	Siehe Artikel „Alternative Fakten vom BFH zum besonderen Kirchgeld“, m.w.N.,	�Abzurufen unter: � HYPERLINK "https://weltanschauungsrecht.de/meldung/BFH-alternative-fakten-kirchgeld" �https://weltanschauungsrecht.de/meldung/BFH-alternative-fakten-kirchgeld� , zuletzt 06.02.2021.


� 	Glückwunsch-Tweet des Landesbischofs der ELKB vom 30.11.2018, 13:09 h an das Institut für Weltanschauungsrecht „Wir gönnen Ihnen den Triumph“.  � HYPERLINK "https://www.giordano-bruno-stiftung.de/sites/gbs/files/181130_kirchgeld_twitterantwort_elkb.jpg" �https://www.giordano-bruno-stiftung.de/sites/gbs/files/181130_kirchgeld_twitterantwort_elkb.jpg� , zuletzt 09.02.2021.


� 	Landessynode der ELKB  25.-29.11.2018, Bericht in „Kirche und Geld“ vom 28.11.2018. Abzurufen unter � HYPERLINK "https://www.kirche-und-geld.de/besonderes-kirchgeld-abgeschafft.php" �https://www.kirche-und-geld.de/besonderes-kirchgeld-abgeschafft.php� , zuletzt 06.02.2021. Verantwortlich: Der Landesbischof der ELKB.


� 	Bistum Trier, Diözesan-Kirchensteuerbeschluss v. 04.12.2017 für das Jahr 2018. Siehe auch � HYPERLINK "https://www.bistum-trier.de/kirchensteuer/" �https://www.bistum-trier.de/kirchensteuer/� 


� 	Erlaubnis des Anwalts zur Veröffentlichung des Vorgangs liegt vor. 


� 	BVerfG  14.12.1965 - 1 BvR 413/60, Ziff. C I 1.


� 	Dazu st. Rspr. des BVerfG, z.B. BVerfG  27.07.2005, 1 BvR 668/04, BVerfGE 113, 348 (376). Siehe auch: BVerfG  26.07.2005 - 1 BvR 782/94 Rn 184 (= BVerfGE 114, 1 (53).


� 	BVerfG  14.12.1965 - 1 BvR 606/60: Besteuerung des Lebensführungsaufwandes nur wenn einkommenslos (Ziff. C II 2), bei Eigenverdienst „muß“ KiESt erhoben werden (Ziff. C I 2), kein Zusammenrechnen der Einkommen (Ziff. C I 2a, d) usw.


� 	BFH  19.10.2005 - I R 76/04, Ziff. II 3 b) aa); BFH 08.10.2013 - I B 109/12 Ziff. II b: Die Rechtslage ist eindeutig, besonderes Kirchgeld nur wenn einkommenslos.


� 	BFH  13.02.2019 - I B 28/18, Ziff. II 2 c) cc).


� 	BFH  13.02.2019 - I B 28/18, Ziff. II 2 c) cc).


� 	BFH  13.02.2019 - I B 28/18, Ziff. II 2 b), mit Verweis auf BFH  I R 76/04 (Fehlnachweis), I R 44/05 etc., I B 43/06.


� 	BFH  20.12.2006 -I B 43/06


� 	BFH  I R 44/05 etc. berufen sich wie erwähnt letztlich auf BFH I R 76/04, wo das besondere Kirchgeld aber mit „insoweit“ auf das einkommenslose Kirchenmitglied eingeschränkt ist.


� 	Kein Zusammenrechnen der Einkommen usw., Ziff. C I 1, C I 2a, d.


� 	Regelmäßig Verweis auf das Urteil I R 76/04, das sich aber nur auf das einkommenslose Kirchenmitglied bezieht und zur Bemessung auf BVerwG 18.02.1977 - VII C 48.73 verweist. Dort wiederum ist die Bemessung am gemeinsamen Einkommen der Ehegatten wegen BVerfG 1 BvR 606/60 auf das einkommenslose Kirchenmitglied beschränkt (Ziff. II 4 c, am Ende des Abschnittes). 


� 	Der BFH schränkt hier die diesbzgl. Ausführungen in BVerfG 2 BvR 591/06 mit „allerdings“ ein auf den Fall des einkommenslosen Kirchenmitglieds.


� 	BVerwG  18.02.1977 - VII C 48.73, Ziff. II 4 c, am Ende des Abschnittes.


� 	Siehe BVerfG  29.06.2015 - 2 BvR 2048/12, Ziff. IV 1, m.w.N.;  ebenso: BVerfG  03.11.1992 - 1 BvR 1243/88, Ziff. B II 2 a); m.w.N.  -


� 	s. z.B. BFH  09.02.2017 - VI B 58/16, Ziff. 1 a); BFH   15.2.2012, IV B 126/10, Ziff. 1 a); BFH  11.3.2011, V B 45/10, Ziff. 1 a); BFH  18.08.2010 - X B 178/09, Ziff. 1a); BFH v. 06.02.2014 - II B 129/13, Ziff. 3 a), BFH  v. 28.07.2003 - V B 72/02, Ziff. II 2. -  Ebenso: Schwarz/Pahlke § 116 FGO, Rz. 39 zur Revisionszulassung wg. schwerwiegender unzutreffender Rechtsanwendung.


� 	Soweit EKD oder Bischofskonferenz behaupten, der EGMR habe hier das besondere Kirchgeld gebilligt, so können sie sich dabei nur auf die Überschrift der Pressemitteilung des EGMR vom 06.04.2017 berufen. Im Urteil steht das nicht. Die Rechtmäßigkeit des besonderen Kirchgeldes war nicht Gegenstand des Verfahrens, nur seine Verrechnung zum konfessionslosen Ehepartner.


� 	Schriftsatz vom 27.03.2019, S. 3, 5, 6. Erlaubnis des Anwalts liegt vor. 


� 	Schriftsatz vom 27.03.2019, S. 9


� 	BVerfG 30.08.1982 - 1 BvR 1109/81 hat das besondere Kirchgeld nicht im Hinblick auf die Einkommenskonstellation (Art. 2 Abs.1 GG) beurteilt, sondern im Hinblick auf Gleichberechtigung (Art. 3 Abs. 1 GG), Religionsfreiheit (Art. 4 Abs. 1 u. 2 GG), Schutz von Ehe und Familie (Art. 6 Abs. 1 GG). - BVerfG  05.08.2020 - 2 BvR 685/02: Die Verfassungsbeschwerde wurde als unzulässig nicht zur Entscheidung angenommen. - BVerfG 23.10.1986 - 2 BvL 7/84 betraf ausgehend von einem Fall der Alleinverdienerehe ausschließlich Fragen der Kompetenzverteilung zwischen staatlichen und kirchlichen Gesetzgebern, nicht aber die Regelungsinhalte.


� 	OVG Lüneburg  23.08.2018, 9 LA 120/17, Rn 26; VG Frankfurt 09.10.2019 - 6K 595/18.F, Rn 25. Das VG Frankfurt verneint ein „Fehlverständnis“, wohl aufgrund eines Klägervorbringens. 


� 	Die stv. Vorsitzende des 9. Senates des OVG Lüneburg ist vom 01.01.2017 bis 31.12.2022 auch Stellvertreterin des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes der EKD und unterliegt daraus besonderen Treuepflichten nach Art. 32 a Abs. 1 Satz 3 GO-EKD.


� 	Dem Autor sind anhängige Verfahren u.a. auch beim BFH bekannt. 


� 	Siehe dazu auch: „Warum eine Muslima Kirchensteuer zahlt: Der Fall Herr und Frau X gegen das Evang.-Luth. Kirchensteueramt.“ 	�Abzurufen unter: � HYPERLINK "https://weltanschauungsrecht.de/meldung/warum-muslima-kirchensteuer-zahlt" ��https://weltanschauungsrecht.de/meldung/warum-muslima-kirchensteuer-zahlt� zuletzt 06.02.2021.


� 	Siehe dazu z.B.  � HYPERLINK "https://weltanschauungsrecht.de/meldung/bayern-kirchgeld-abgeschafft" �https://weltanschauungsrecht.de/meldung/bayern-kirchgeld-abgeschafft� 


� 	Landessynode der Ev.-Luth. Landeskirche in Bayern (ELKB) 25.-29.11.2018, Bericht in „Kirche und Geld“ vom 28.11.2018. Abzurufen unter � HYPERLINK "https://www.kirche-und-geld.de/besonderes-kirchgeld-abgeschafft.php" �https://www.kirche-und-geld.de/besonderes-kirchgeld-abgeschafft.php� , zuletzt 06.02.2021. Verantwortlich: Landesbischof der ELKB.


� 	BVerfG  14.12.1965 - 1 BvR 413/60, Ziff. C I 1.


� 	Siehe z.B. auch BFH I R 76/04, I B 109/12, I B 28/18; BVerwG VII C 48.73.


� 	BVerfG  05.12.2005 - 2 BvR 1964/05, Rn. 73. Auch wenn das BVerfG selbst daran nicht gebunden ist, wäre bei Abweichung eine klare Begründung wünschenswert. 


� 	Art. 31 GG; BVerfG  15.10.1997 - 2 BvN 1/95, Ziffer C I 1


� 	BVerfG  14.12.1965 - 1 BvL 31/62, Ziff. C I 2c; 1 BvR 606/60, Ziff. C I 1.


� 	BVerfG  14.12.1965 - 1 BvL 31/62, Ziff. C I 2c.


� 	BVerfG  14.12.1965 - 1 BvL 31/62, Ziff. C I 2a;  BVerfG  14.12.1965 - 1 BvR 606/60, Ziff. C I 1; BVerfG  14.12.1965 - 1 BvL 2/60 Ziff. III, m.w.N. 


� 	BVerfG  14.12.1965 - 1 BvR 606/60, Ziff. C I 2d


� 	Vgl. BVerfG  14.12.1965 - 1 BvL 31/62, Ziff. C I 2c.


� 	Dazu wird regelmäßig vorgebracht, dass ja der Lebensführungsaufwand besteuert werden dürfe, natürlich unter Weglassung der Vorgabe „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“. So stützt dann ein Falschzitat das andere.


� 	BVerfG  14.12.1965 - 1 BvR 606/60, Ziff. C I 2


� 	Vgl.  BVerwG  18.02.1977  - VII C 48.73, Ziff. II 4. Bemessungsgrundlage für das besondere Kirchgeld ist das gemeinsame Einkommen als „Maßstab“ oder „Hilfsmaßstab“. So auch BVerfG 2 BvR 591/06: „am gemeinsamen Einkommen der Ehegatten bemessen“. Bei der KiESt ist nach den KiStG das Einkommen oder davon abgeleitet die Einkommensteuer der Maßstab. 


� 	BFH  08.10.2013 - I B 109/12. 


� 	vgl. BVerfG  07.02.2017 - 1 BvL 14/07, Ziffer  II 1 a


� 	Der übliche Nachweis wie z.B. in BFH  I R 76/04 Rn 30 auf BT-Drucks 2/3409, S. 37 ist unzutreffend. Der Taschengeldparagraph § 1360a BGB wird in der BT-Drucksache 2/224 behandelt, die Begriffe „kirchlich“ oder „Mitgliedsbeiträge“ o.ä. kommen dort aber nicht vor. Wandersage.


� 	Dem Taschengeldanspruch geht ein eigenes Einkommen vor (BGH 21.01.1998 - XII ZR 140/96).


� 	BVerfG  14.12.1965 - 1 BvR 606/60, Ziff. C I 2a, d.


� 	OKR Dr. Hans-Peter Hübner in seiner Begründung zur Abschaffung des besonderen Kirchgeldes auf der Synode der ELKB am 27.11.2018, Vorlage 7, im Video ab 1:00:31 h.


� 	BVerwG  18.02.1977 - VII C 48.73, Ziff. II 4 c am Ende des Abschnittes.


� 	Dies ergibt sich im Umkehrschluss aus BVerfG  1 BvL 31/62, Ziff. C II, letzter Satz. Ebenso die AO.


� 	Die Ermittlung der Einkommensteuer aus dem zu versteuernden Einkommen (§ 32 a EStG) ist nur eine Methode und hat keine steuerbegründende Wirkung (vgl. BVerfG  1 BvR 606/60, Ziff. C I 2a). Einige KiStG definieren ihre KiESt als „Kirchensteuer vom Einkommen“ (Bremen, Hamburg, Meck-Pomm, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein), die anderen als Annexsteuer zur Einkommensteuer. Im Ergebnis ist dies für alle Bundesländer gleich. 


� 	z.B. in Bayern: Art. 9 Abs. 2 Nr. 2 bayr. KiStG. 


� 	BVerfG  14.12.1965 - 1 BvR 606/60, Ziff. C I 1. - Bei Beidverdienerehe ist die Besteuerung des Lebensführungsaufwandes lt. diesem Urteil unzulässig, also kommt es nicht darauf an, ob er Merkmale der Person anknüpft. Man kann nicht ein Falschzitat mit dem nächsten begründen. 


� 	Lt. BVerwG  18.02.1977 - VII C 48.73 Ziff. II 4 c bedeutet die Kirchgeldtabelle eine Anknüpfung an das Einkommen; so sei das in BVerfG 1 BvR 606/60 Ziff. C II 2 „lose anheimgegeben“.


� 	Für das „gemeinsame Einkommen“ lt. Kirchgeldtabelle werden die Einkommen der Ehegatten nach § 26b EStG die Einkommen der Ehegatten zusammengerechnet und diesen gemeinsam zugerechnet. Ein evtl. Hinweis auf den Lebensführungsaufwand geht fehl. Dieser darf lt. BVerfG 1 BvR 606/60 Ziff. C II 2 nur beim einkommenslosen Kirchenmitglied besteuert werden. 


� 	BVerfG  05.12.2005 - 2 BvR 1964/05, Rn. 73.


� 	vgl. BVerfG  08.09.2010 - 2 BvL 3/10 m.w.N., Ziff. II 1; 05.12.2005 - 2  BvR 1964/05, Ziffer B II 1; 15.02.2000 - 2 BvR 1208/97 Ziff. II.  


� 	BVerfG 19.8.2002 – 2 BvR 443/01, Ziff. B 2 b aa (Rn 73) m.w.N., NVwZ 2002, 1496.


� 	Bei einer Normenkollision geht Bundesrecht jeder Rangordnung dem Landesrecht vor (Art. 31 GG; BVerfG  15.10.1997 - 2 BvN 1/95, Ziffer C I 1).


� 	Siehe insb. den Originaltext des Obiter dictums in BVerfG 1 BvR 606/60 Ziff. C II 2 sowie die erwähnten tragenden Gründe dieses Urteils.


� 	So z.B. KiESt: Art. 4 Nr. 1 i.V.m. Art. 9 Abs. 1 bayr. KiStG; bes. Kirchgeld: Art. 4 Nr. 3 bayr. KiStG. Dto. in  § 3 KiStO (Kirchensteuerordnung) der ELKB. Dies widerspricht sowohl dem Obiter dictum als auch der Vorgabe, dass die Kirche bei Eigenverdienst genau diesen besteuern „muß“. 


� 	z.B. in Bayern bei der ELKB:  § 4  AVKirchStErhebG..


� 	So z.B. die ELKB in ihren „Erläuterungen zu der Einführung und den rechtlichen Grundlagen des besonderen Kirchgeldes in der ELKB“ vom 16.06.2010, Abschnitt 4 u. 11.


� 	Der Nachteil aus der Getrenntveranlagung (Splittingvorteil abzgl. Mehrzahlung für das besondere Kirchgeld anstelle der KiESt) kann je nach Einkommenskonstellation bis zu etwa 6.000 € p.a. betragen, so Berechnungen des Portals Kirchgeld-Klage.info, abzurufen unter: � HYPERLINK "https://kirchgeld-klage.info/4-handlungsmoglichkeiten/2-verfahren-beim-finanzamt/#IV%202.1.2" �https://kirchgeld-klage.info/4-handlungsmoglichkeiten/2-verfahren-beim-finanzamt/#IV%202.1.2�  zuletzt 06.02.2021.


� 	Vgl. z.B. Thomas Darnstädt: Verschlusssache Karlsruhe. Piper München 2018.
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